
BStGer BB.2019.19 vom 27. Juni 2019
Bundesstrafgericht, 2019-06-27, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BB.2019.19

FR: TPF BB.2019.19 du 27 juin 2019

IT: TPF BB.2019.19 del 27 giugno 2019

Regeste

Protokollierung (Art. 76 ff. StPO).

Erwägungen

E. 1.1
Gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Bundesanwaltschaft kann bei der
Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde er- hoben werden (Art. 393 Abs.
1 lit. a i.V.m. Art. 20 Abs. 1 lit. b StPO und Art. 37 Abs. 1 StBOG). Zur Beschwerde
berechtigt ist jede Partei oder jeder andere Verfahrensbeteiligte, welche oder welcher ein
rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen
Entscheides
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haben (Art. 382 Abs. 1 StPO; Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Verein- heitlichung
des Strafprozessrechts, BBl 2006 1308). Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich
eröffnete Entscheide ist innert zehn Tagen schrift- lich und begründet einzureichen (Art.
396 Abs. 1 StPO). Mit ihr gerügt wer- den können gemäss Art. 393 Abs. 2 StPO
Rechtsverletzungen, einschliess- lich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens,
Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung (lit. a), die unvollständige oder unrichtige
Feststel- lung des Sachverhalts (lit. b) sowie die Unangemessenheit (lit. c).

E. 1.2
Der Beschwerdeführer ist Beschuldigter und damit Partei in der vorliegenden
Strafuntersuchung (Art. 104 Abs. 1 lit. a StPO). Er bestreitet die Zulässigkeit der
Beauftragung von Privatpersonen mit der Transkription von audio-visuell aufgezeichneten
Einvernahmen und macht geltend, die angefochtene Ver- fügung verstosse namentlich
gegen Art. 76 Abs. 2 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 StPO (act. 1, Rz. 24 und 34). Die
Protokollführung als solche ist mit Beschwerde anfechtbar, soweit der Mangel nicht mit
einem Protokollberichtigungsgesuch im Sinne von Art. 79 Abs. 2 StPO gerügt werden kann
(GUIDON, Die Be- schwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, N. 89).
Letzteres ist vorliegend nicht der Fall. Auf die im Übrigen frist- und formge- recht
eingereichte Beschwerde ist einzutreten.

E. 2
Die Beschwerde richtet sich in erster Linie gegen die Beauftragung von Pri- vatpersonen
mit der Transkription von audio-visuell aufgezeichneten Einver- nahmen. Im Sinne eines
Zwischenfazits bestreitet der Beschwerdeführer aber die Zulässigkeit des Vorgehens auch
insofern, als Einvernahmeproto- kolle gemäss Art. 78 Abs. 1 StPO laufend und nicht
nachträglich zu proto- kollieren seien (siehe u.a. act. 1, Rz. 17–21). Diesbezüglich hat das



Bundes- gericht jedoch bereits festgehalten, die Bestimmung von Art. 76 Abs. 4 StPO
schliesse – jedenfalls für Einvernahmen im Vorverfahren – nicht aus, dass das schriftliche
Protokoll erst nachträglich auf der Grundlage akustischer oder audiovisueller
Aufzeichnungen erstellt wird. Die Beweiserhebung wird dadurch nicht nur umfassender,
sondern auch authentischer protokolliert, als dies bei einer parallelen Protokollierung der
Fall wäre (BGE 143 IV 408 E. 8.3 S. 422 mit Hinweis auf OBERHOLZER, Grundzüge des
Strafprozessrechts,

E. 3
Aufl. 2012, N. 1277). Im Übrigen stellt sich die Frage, ob der Beschwerde- führer diesen
Einwand nicht verspätet erhebt, nachdem er selber bereits ein- gangs seiner eigenen
Einvernahme vom 23. März 2018 über den vorgese- henen Ablauf der Protokollierung und
dabei insbesondere über die erst nach- trägliche erfolgende Transkription informiert worden
ist (act. 3.1/Beilage 2, S. 1) und er das entsprechende Rahmenprotokoll auch gelesen und
unter- zeichnet hat (act. 3.1/Beilage 2, S. 14).
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E. 3.1.1
Die Strafrechtspflege steht einzig den vom Gesetz bestimmten Behörden zu (Art. 2 Abs. 1
StPO). Die Staatsanwaltschaft ist eine Strafverfolgungsbe- hörde (Art. 12 lit. b StPO). Sie
ist verantwortlich für die gleichmässige Durch- setzung des staatlichen Strafanspruchs (Art.
16 Abs. 1 StPO). Sie leitet das Vorverfahren, verfolgt Straftaten im Rahmen der
Untersuchung, erhebt ge- gebenenfalls Anklage und vertritt die Anklage (Art. 16 Abs. 2
StPO).

E. 3.1.2
Generell gesehen handelt es sich bei der Durchführung von Strafprozessen um eine
ausschliessliche Staatsaufgabe. Bei der Tätigkeit der Strafverfol- gungsorgane steht
sicherlich die Ausübung hoheitlicher Befugnisse im Vor- dergrund. In der Terminologie der
Verwaltungsrechtslehre spricht man in die- sem Zusammenhang von der
Eingriffsverwaltung. Bei der Ausübung hoheit- licher Befugnisse werden dem Bürger
einseitig Pflichten auferlegt. Überdies können seine Freiheiten eingeschränkt werden. Zu
denken ist für den erste- ren Fall etwa an die Statuierung von Erscheinungs- oder
Editionspflichten. Freiheitseinschränkungen gehen etwa mit einer Verhaftung oder einer
Be- schlagnahme einher. Von der Ausübung hoheitlicher Befugnisse bzw. der
Eingriffsverwaltung zu unterscheiden ist die Bedarfsverwaltung. Bei dieser geht es um die
Beschaffung, den Betrieb sowie den Unterhalt der Mittel, wel- che für die Tätigkeit der
betreffenden Verwaltung erforderlich sind. Mit der Bedarfsverwaltung wird kein
Selbstzweck, sondern ausschliesslich das Ziel verfolgt, die eigentlichen Aufgaben der
Strafverfolgung zu ermöglichen. Die Bedarfsverwaltung stellt schlichtes
Verwaltungshandeln dar (DO- NATSCH/BLOCHER, Outsourcing im Strafverfahren,
ZStrR 2008, S. 347 ff., 353).

E. 3.1.3
Nach Art. 178 Abs. 3 BV setzt die Zulässigkeit der Übertragung von staatli- chen Aufgaben
an private oder staatliche Organisationen ausserhalb der Verwaltung in der Regel ein Gesetz
im formellen Sinne voraus. Diese Vo- raussetzung muss gemäss der Wesentlichkeitstheorie
jedenfalls bei denje- nigen Tätigkeiten beachtet werden, mit welchen hoheitliche



Befugnisse aus- geübt werden. Dabei ist aber zu beachten, dass Aufgaben nicht «outge-
sourct» werden dürfen, die dem unverzichtbaren Kernbestand von exklusi- ven
Verwaltungsaufgaben angehören und bei deren Erfüllung ein enger Be- reich
grundrechtlicher Freiheiten berührt wird. Zu diesen gehört die Strafver- folgung im engeren
Sinne. Mit Sicherheit wäre eine generelle Privatisierung der Strafverfolgung unzulässig.
Anders als bei der Eingriffsverwaltung ist es dagegen in der Regel zulässig, die Erfüllung
von Aufgaben, welche zur Be- darfsverwaltung gehören, ohne gesetzliche Grundlage an
Private zu über- tragen. Dieser Grundsatz muss jedenfalls dann gelten, wenn der Bürger
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durch das betreffende Outsourcing bzw. dessen Auswirkungen nicht direkt betroffen ist. In
der Regel ohne gesetzliche Grundlage zulässig ist somit auch die Übertragung von
Aufgaben an sogenannte Verwaltungshelfer, welche in untergeordneter, unselbstständiger
Funktion als blosse Werkzeuge der sie beauftragenden Behörde – ohne eigene
Entscheidungsbefugnisse und ohne zum Bürger in einer (Aussen-)Rechtsbeziehung zu
stehen – agieren. Ist dies der Fall, so kann die Staatsanwaltschaft gestützt auf ihre
Organisationskom- petenz selbst entscheiden, ob eine bestimmte Aufgabe
verwaltungsintern oder aber durch Private erfüllt werden soll (vgl. zum Ganzen
DONATSCH/BLO- CHER, a.a.O., 354 f.; siehe auch WOHLERS, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, Art. 2 StPO N. 4).

E. 3.2.1
Die Aussagen der Parteien, die mündlichen Entscheide der Behörden sowie alle anderen
Verfahrenshandlungen, die nicht schriftlich durchgeführt wer- den, werden protokolliert
(Art. 76 Abs. 1 StPO). Die protokollführende Per- son, die Verfahrensleitung und die
allenfalls zur Übersetzung beigezogene Person bestätigen die Richtigkeit des Protokolls
(Art. 76 Abs. 2 StPO). Die Verfahrensleitung ist dafür verantwortlich, dass die
Verfahrenshandlungen vollständig und richtig protokolliert werden (Art. 76 Abs. 3 StPO).
Sie kann anordnen, dass Verfahrenshandlungen zusätzlich zur schriftlichen Protokol-
lierung ganz oder teilweise in Ton oder Bild festgehalten werden. Sie gibt dies den
anwesenden Personen vorgängig bekannt (Art. 76 Abs. 4 StPO).

E. 3.2.2
Im Strafprozess dient das Protokoll zum einen als Grundlage für die Fest- stellung des
Sachverhalts. Zum andern erlaubt es die Kontrolle, ob die Ver- fahrensvorschriften
eingehalten sind, und garantiert insofern ein rechtstaat- lich korrektes Verfahren.
Schliesslich versetzt es das Gericht und allfällige Rechtsmittelinstanzen in die Lage, die
inhaltliche Richtigkeit und verfahrens- mässige Ordnungsmässigkeit einer angefochtenen
Entscheidung zu über- prüfen (BGE 143 IV 408 E. 8.2; NÄPFLI, Das Protokoll im
Strafprozess, 2007, S. 1 f.; MELUNOVIC, Das Erfordernis von audiovisuellen
Aufzeichnungen im Strafverfahren als Ausfluss des Gebots des bestmöglichen
Beweismittels, AJP 2016, S. 596 ff., 601).

E. 3.2.3
Auch im Falle einer in Ton oder Bild festgehaltenen Einvernahme werden diese Funktionen
gewährleistet (vgl. dazu im Einzelnen CAPUS/STOLL, Lesen und Unterzeichnen von
Einvernahmeprotokollen im Vor- und im Hauptver- fahren, ZStrR 2013, S. 195 ff., 213 f.).



Die nachträgliche Niederschrift der aufgezeichneten Einvernahme weist vor allem eine
praktische Funktionalität auf: Sie ist rasch überblickbar, lässt sich «diagonal» lesen und
erleichtert das
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Auffinden von spezifischen Aussagen (vgl. hierzu CAPUS/STOLL, a.a.O., S. 214). Das
nachträglich erstellte Transkript bildet zusammen mit dem Rah- menprotokoll, der
audio-visuellen Aufzeichnung und den Beilagen die Doku- mentation der durchgeführten
Befragung (vgl. act. 1.1, Rz. 2; BOMIO, Com- mentaire Romand, 2011, Art. 76 StPO N. 4).
Es bildet demnach keine selbst- ständige Untersuchungshandlung, sondern ist ein rein
administrativer Vor- gang, bei dem die aufgezeichnete Sprachaufnahme nachträglich in
Schrift- form übertragen wird. Es wird dadurch kein neues Beweismittel erschaffen.

E. 3.3
Nach dem Gesagten handelt es sich bei der nachträglichen Transkription der in Ton und
Bild festgehaltenen Einvernahme um eine Aufgabe, welche durch Personen erfüllt werden
kann, welche in untergeordneter und unselbststän- diger Funktion tätig sind. Zur
Wahrnehmung dieses Auftrags dienen sie als blosse Werkzeuge der Beschwerdegegnerin
ohne eigene Entscheidungsbe- fugnisse und ohne zu den Parteien des Verfahrens in einer
Rechtsbeziehung zu stehen. Insofern überzeugt auch die von der Beschwerdegegnerin
vorge- brachte Analogie, wonach die nachträgliche Transkription der Einvernahme mit
einer Übersetzung von Akten im Sinne von Art. 68 Abs. 3 StPO vergleich- bar ist. Damit
handelt es sich beim angefochtenen Vorgang – entgegen den Bestreitungen des
Beschwerdeführers (act. 1, Rz. 23 ff.) – um schlichtes Verwaltungshandeln, welches der
Bedarfsverwaltung zugeordnet werden kann. Eine Übertragung dieser Aufgabe an Private
erweist sich nach dem Gesagten auch ohne gesetzliche Grundlage als zulässig. Die vom Be-
schwerdeführer dagegen vorgebrachten Einwände erweisen sich demge- genüber als
unbegründet. Gerade der Aufzeichnung der Einvernahmen in Ton und Bild kommt voller
Beweiswert zu (CAPUS/STOLL, a.a.O., S. 206), weshalb nicht ersichtlich wird, dass die
von der Beschwerdegegnerin festge- legte Vorgehensweise keine Gewähr für die inhaltliche
Richtigkeit des Pro- tokolls bieten sollte (entgegen den Bestreitungen des
Beschwerdeführers in act. 6, S. 2 f.). Ebenso steht dem Beschwerdeführer auch im
vorliegenden Fall die Möglichkeit offen, bei der Verfahrensleitung eine Berichtigung des
Protokolls (Art. 79 Abs. 2 StPO) zu verlangen (vgl. hierzu einen – wenn auch das Haupt-
und nicht das Vorverfahren betreffenden – Anwendungsfall im Beschluss des
Bundesstrafgerichts BB.2016.367 vom 10. Oktober 2017 E. 5.3). Die Vornahme der
Transkription durch Private ändert letztlich auch nichts daran, dass die Verfahrensleitung
dafür verantwortlich ist, dass die Verfahrenshandlungen vollständig und richtig
protokolliert werden (Art. 76 Abs. 3 StPO).

E. 4
Nach dem vorstehend Ausgeführten erweist sich die Beschwerde als unbe- gründet. Sie ist
abzuweisen.
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E. 5
Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Gerichts- kosten zu
tragen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 2'000.– festzusetzen (Art. 73



StBOG i.V.m. Art. 5 und 8 Abs. 1 des Reg- lements des Bundesstrafgerichts vom 31.
August 2010 über die Kosten, Ge- bühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren
[BStKR; SR 173.713.162]).
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